
 

Schulstraßen im Schulumfeld Laab 

Neuregelung ab 22. April 2025 

Die Bereiche um das Bundesgymnasium und Bundes-

realgymnasium Braunau (Trentinerplatz) sowie um die 

Volksschule Braunau-Laab (Teilstück Höfter Straße) 

werden ab 22. April 2025 zu Schulstraßen. 

Die genauen Bereiche finden Sie im Lageplan auf der Rückseite. 

Schulstraße Trentinerplatz 
an Schultagen von 7.15 bis 8.00 Uhr und von 11.45 bis 13.30 Uhr 

Schulstraße Höfter Straße  

an Schultagen von 7.15 bis 8.00 Uhr und von 11.45 bis 13.00 Uhr 

Erlaubt: 

• Radfahren in Schrittgeschwindigkeit 

• Zu- und Abfahrt von Anrainerinnen 

und Anrainern, Schulpersonal sowie 

Zustelldiensten in Schrittgeschwindig-

keit 

 

in Schrittgeschwindigkeit erlaubt: Anrainerinnen und 

Anrainer, Zustelldienste, Schulpersonal, Einsatzfahr-

zeuge, öffentl. Verkehr, Schulbusse lt. § 106 Abs. 10 KFG, 

Müllabfuhr, Straßendienst, Abschlepp- u. Pannendienst 

Fahrverbot gilt auch für Gäste von Anrainern 

Verboten: 

• Fahren mit Kraftfahrzeugen 

Diese Regelungen gelten gemäß § 76d StVO und Verordnung der Stadtgemeinde Braunau am Inn.                         

Außerhalb der verordneten Zeiten gelten die allgemeinen Bestimmungen der StVO. 

Elternhaltestellen: Parkverbot während Schulstraßen-Zeiten 

An drei Standorten in wenigen Gehminuten Entfernung (Lageplan s. Rückseite) sind 

Elternhaltestellen eingerichtet, an denen die Kinder ein- und aussteigen können. 

Hier gilt an Schultagen von 7.15 bis 8.00 Uhr und von 11.45 bis 13.30 Uhr ein 

Parkverbot, um die Elternhaltestellen freizuhalten. 

Halten ist während dieser Zeiten erlaubt. Außerhalb dieser Zeiten ist das Parken möglich. In der Anfangszeit 

wird die Stadtpolizei Braunau vor Ort begleitend über die neuen Regelungen informieren.  

Gemeinsam für mehr Sicherheit am Schulweg! 

Stadtgemeinde BRAUNAU AM INN 
Stadtplatz 38, 5280 Braunau am Inn 



 
 


